
7. BayIfSMV: § 10 Sport

§ 10  Sport 
 
(1) Sportausübung ist unter Einhaltung der folgenden Voraussetzungen zulässig:

1.  Training und Wettkämpfe in Sportarten mit Kontakt sind nur unter der Voraussetzung einer 
Kontaktdatenerfassung gemäß Rahmenkonzept Sport zulässig; dabei darf die Teilnehmerzahl in 
Kampfsportarten, in denen durchgängig oder über einen längeren Zeitraum ein unmittelbarer Körperkontakt 
erforderlich ist, höchstens 20 Personen umfassen.
 
2.  Für die Zulassung von Zuschauern gilt § 5 Abs. 3 Nr. 1 bis 3 und Nr. 6; § 5 Abs. 1 Satz 2 gilt für 
Veranstaltungen unter freiem Himmel entsprechend.
 
3.  Für den Trainings- und Wettkampfbetrieb in Sportstätten sowie in Fitness- und Tanzstudios ist ein auf 
den jeweiligen Standort und Wettkampf zugeschnittenes Schutz- und Hygienekonzept auf der Grundlage 
eines von den Staatsministerien des Innern, für Sport und Integration und für Gesundheit und Pflege 
bekannt gemachten Rahmenkonzepts auszuarbeiten und auf Verlangen der zuständigen 
Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen; dies gilt nicht für den Trainingsbetrieb ohne Zuschauer in 
Freiluftsportanlagen, sofern lediglich gesonderte WC-Anlagen (ohne Duschen und Umkleiden) in 
geschlossenen Räumen geöffnet werden.
 
4.  Bei Wettkämpfen in geschlossenen Räumen sind neben den nach Nr. 2 zugelassenen Zuschauern 
höchstens 100 Personen (Wettkampfteilnehmer und Funktionspersonal) zugelassen; sofern allen 
anwesenden Personen gekennzeichnete Plätze oder klar voneinander abgegrenzte Aufenthaltsbereiche 
zugewiesen werden können, bei denen der Mindestabstand immer eingehalten werden kann, sind 
höchstens 200 Personen zugelassen.
 
5.  Für den Theorieunterricht im Lehrgangsbetrieb gelten die Regelungen des § 20 Abs. 1 entsprechend.
 
(2) 1Für bundesweite Sportveranstaltungen gilt:

1.  Der Veranstalter hat zur Minimierung des Infektionsrisikos ein Schutz- und Hygienekonzept 
auszuarbeiten und zu beachten, das auf Verlangen den zuständigen Behörden vorzulegen ist.
 
2.  Für die Zulassung von Zuschauern gilt:
 
 
 

a)  Der Veranstalter hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass grundsätzlich ein 
Mindestabstand von 1,5 m zwischen allen Zuschauern, die nicht zu dem in § 2 Abs. 1 bezeichneten 
Personenkreis gehören, eingehalten werden kann.

 
 
 

b)  Unter Beachtung der Verpflichtung nach Buchst. a dürfen in jeder Veranstaltungsstätte bis zu 1 000 
Zuschauer zugelassen oder bis zu 20 % der jeweiligen Stadien- oder Hallenkapazität belegt werden.

  
 

c)  Für die Zuschauer besteht Maskenpflicht, solange sie sich nicht an ihrem Platz 
befinden.

  
 

d)  Es werden ausschließlich personalisierte Eintrittskarten 
verkauft.

  
 

e)  Für die jeweilige Gastmannschaft wird kein Kartenkontingent 
vergeben.

  
 

f)  Für gastronomische Angebote gilt § 13; der Ausschank und Verkauf alkoholischer Getränke in den 
Veranstaltungsstätten ist untersagt.

 
 
 

g)  Wird in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt laut Veröffentlichung des Robert Koch-Instituts oder 
des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit eine Zahl der Neuinfektionen mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 von 35 pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten, kann 
die zuständige Kreisverwaltungsbehörde unbeschadet des § 25 anordnen, dass in den örtlichen 
Veranstaltungsstätten keine oder eine reduzierte Zahl an Zuschauern zugelassen sind.

 



2Bundesweite Sportveranstaltungen sind sämtliche Ligen und Wettbewerbe, an denen Sportlerinnen und 
Sportler oder Mannschaften aus dem gesamten Bundesgebiet teilnehmen können, wie Bundesligen, 
nationale Pokalwettbewerbe, europäische Vereinswettbewerbe und Wettkämpfe der Nationalmannschaften. 
3 § 5 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.


